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Sachverhalt
Zur Schaffung von Baurecht auf dem Flurstück 70 in der Gemarkung Bauhof 
Schönberg, Flur 1, wurde der Antrag zur Aufstellung einer Satzung gereicht. Die 
Schaffung von Baurecht ist in diesem Bereich auf der Grundlage der Erstellung 
einer Außenbereichssatzung nach § 35 Abs. 6 BauGB möglich. Vorabstimmungen 
hierzu fanden bereits mit der zuständigen Fachbehörde, dem Landkreis 
Nordwestmecklenburg, Bauleitplanung, statt. Danach kann das Baurecht über 
eine Außenbereichssatzung geschaffen werden. Voraussetzung ist, dass es sich 
um bebaute Bereiche im Außenbereich handelt. Der bebaute Bereich im 
Außenbereich ist entsprechend zu umgrenzen. Eine Ausuferung nach außen ist 
nicht möglich. Innere Verdichtungen sind möglich. Mit dem Landkreis wurde die 
Einbeziehung des Flurstückes 76 erörtert. Da sich dieses außerhalb des 
Bebauungszusammenhanges befindet, ist die Einbeziehung in die Satzung nicht 
zulässig. Selbst die Begrenzung durch die Straße ist hierfür nicht geeignet. Die 
Abgrenzung des Geltungsbereiches betrifft die bebauten Grundstücke (Flurstücke 
69, 72, 73, 77, 78, 79, 80). Zusätzlich kann die Bebauung der Flurstücke 70 und 
71 über die Außenbereichssatzung ermöglicht werden.
Nach Bestandaufnahme und Bewertung der Situation wird der Entwurf für das 
Beteiligungsverfahren bestimmt. Dabei wird maßgeblich die Bebauungstiefe von 
25 Metern berücksichtigt. Unter Beachtung des baulichen Bestandes ergeben 
sich in Teilen empfohlene Ausweitungen der Baugrenze. Innerhalb der Baugrenze 
sind dann die Hauptnutzungen zulässig. Auf weiteren Grundstücksteilen 
außerhalb der überbauten Flächen sind teilweise Bestandsgebäude vorhanden, 
deren Nutzung weiterhin möglich ist, die jedoch immer im Zusammenhang mit 
der vorherrschenden Hauptnutzung/straßenbegleitend vorhandenen 
Hauptnutzung, zulässig ist.
Das Verfahren wird entsprechend Anforderungen des BauGB durchgeführt. Die 
erforderlichen Beteiligungsverfahren werden in Verbindung von § 13 BauGB mit § 
4 Abs. 2 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt.
Beschlussvorschlag
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1. Die Stadt Schönberg billigt die Entwürfe der Außenbereichssatzung für den 
Bereich Bauhof West für die Beteiligungsverfahren gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
und § 4 Abs. 2 BauGB.

2. Der Plangeltungsbereich umfasst die bereits bebauten Bereiche im 
Außenbereich beidseits der Selmsdorfer Straße im Bauhof West. Die Flächen 
im Geltungsbereich der Satzung werden bis auf die im Nordosten verlaufende 
Verbindungsstraße zwischen Selmsdorf und Schönberg von Flächen für die 
Landwirtschaft umsäumt.

3. Die Behörden sind gemäß § 35 Abs. 6 und § 13 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB 
am Aufstellungsverfahren zu beteiligen.

4. Die Öffentlichkeit ist gemäß § 35 Abs. 6 BauGB und § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB 
i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB am Aufstellungsverfahren zu beteiligen.

Finanzielle Auswirkungen
  Kostenübernahme geregelt über unterzeichneten Städtebaulichen Vertrag durch 
den Vorhabenträger.
Anlage/n

1 Anlage 1 - Außenbereichssatzung Bauhof West - Planzeichnung 
Entwurf (A3/A4) (öffentlich)

2 Anlage 2 - Außenbereichssatzung Bauhof West - Inhaltliche 
Festsetzungen Entwurf (öffentlich)

3 Anlage 3 - Außenbereichssatzung Bauhof West - Begründung Entwurf 
(öffentlich)
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BESCHLUSSVORLAGE
ENTWURF

Quelle: www.gaia-mv.de
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78

Festsetzungen

Darstellungen ohne Normcharakter
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1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung vom ..............................  .  

Die orts bliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Ver ffentlichung im Amtsblatt 
am ............................ erfolgt. 

 
         Sch nberg, den .....................                                                                           .......................................... 
                                                                                (Siegel)                                                  B rgermeister 
 
 
 
2. Die f r die Raumordnung und Landesplanung zust ndige Stelle ist beteiligt worden. 
 
        Sch nberg, den .....................                                                                            .......................................... 
                                                                                (Siegel)                                                  B rgermeister 
 
 
 
3. Die von der Planung ber hrten Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange sind mit Schreiben 

vom ................................  zur Abgabe einer Stellungnahme gem   35 Abs. 6 BauGB und  13 
BauGB i.V. mit   4 Abs. 2 BauGB aufgefordert worden.  

 
        Sch nberg, den .....................                                                                            .......................................... 
                                                                                (Siegel)                                                  B rgermeister 
 
 
 
4. Die  Stadtvertretung  der Stadt  Sch nberg hat  am ............................... den Entwurf  der  

Au enbereichssatzung der Stadt Sch nberg  f r  den Bereich Bauhof West mit Begr ndung 
beschlossen und zur Auslegung bestimmt. 

 
        Sch nberg, den .....................                                                                            .......................................... 
                                                                                (Siegel)                                                  B rgermeister 
 
 
 
 
5. Der Entwurf ber die Au enbereichssatzung der Stadt Sch nberg f r den Bereich Bauhof West, 

bestehend aus Lageplan und Inhaltlichen Festsetzungen sowie die Begr ndung haben in der Zeit vom 
.............................. bis zum ................................ w hrend der Dienststunden gem   35 Abs. 6 BauGB 
und  13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB i.V. mit  3 Abs. 2 BauGB ffentlich ausgelegen. Die  ffentliche 
Auslegung ist  mit dem Hinweis, dass  Stellungnahmen  w hrend der Auslegungsfrist von jedermann 
schriftlich oder  zur Niederschrift  vorgebracht werden  k nnen,  dass  gem    4a Abs. 6 BauGB  nicht  
fristgem   abgegebene  Stellungnahmen   bei  der  Beschlussfassung  ber   den  Bauleitplan  
unber cksichtigt  bleiben  k nnen, dass  ein  Antrag  nach   47  des  Verwaltungsgerichtsordnung 
unzul ssig ist, wenn mit  ihm  Einwendungen geltend gemacht  werden, die  vom  Antragsteller  im  
Rahmen der  Auslegung nicht  oder  versp tet geltend gemacht wurden, oder h tten geltend gemacht 
werden k nnen, durch Ver ffentlichung im Amtsblatt am ................................. orts blich 
bekanntgemacht worden. 

 
        Sch nberg, den .....................                                                                            .......................................... 
                                                                                (Siegel)                                                  B rgermeister 
 
 
 
6. Die Stadtvertretung der Stadt Sch nberg hat die fristgem   abgegebenen Stellungnahmen der 

ffentlichkeitsbeteiligung  sowie die Stellungnahmen der Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher 
Belange am ..................... gepr ft.  
Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 

 
        Sch nberg, den .....................                                                                            .......................................... 
                                                                                (Siegel)                                                  B rgermeister 

 
 
 

7. Die Au enbereichssatzung der Stadt Sch nberg  den Bereich Bauhof West, bestehend aus Lageplan 
und   Inhaltlichen Festsetzungen, wurde am ........................... von der Stadtvertretung der Stadt 
Sch nberg als Satzung beschlossen.  
Die Begr ndung der Au enbereichssatzung wurde mit Beschluss der Stadtvertretung vom 
........................... gebilligt. 
 

        Sch nberg, den .....................                                                                            .......................................... 
                                                                                (Siegel)                                                  B rgermeister 

 
 

VERFAHRENSVERMERKE
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........................... gebilligt. 
 

        Sch nberg, den .....................                                                                            .......................................... 
                                                                                (Siegel)                                                  B rgermeister 

 
 
 

8. Die Au enbereichssatzung der Stadt Sch nberg f r den Bereich Bauhof West, bestehend aus Lage-
plan und Inhaltlichen Festsetzungen wird hiermit am ..........................  ausgefertigt. 

 
        Sch nberg, den .....................                                                                            .......................................... 
                                                                                (Siegel)                                                  B rgermeister 
 
 
 
9. Die Au enbereichssatzung der Stadt Sch nberg f r den Bereich Bauhof West sowie die Stelle, bei der 

der Plan auf Dauer w hrend der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und ber den 
Inhalt Auskunft zu erhalten ist, ist durch Ver ffentlichung im Amtsblatt am ..............................  orts blich 
bekanntgemacht worden.  In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften und von M ngeln der Abw gung sowie die Rechtsfolgen (  215 Abs. 
1 BauGB)  und  weiter  auf  F lligkeiten  und  Erl schen  von  Entsch digungsanspr chen  (  44 
BauGB) hingewiesen worden.  
Die Au enbereichssatzung ist mit Ablauf des Tages der Bekanntmachung am ........................ in Kraft 
getreten. 

 
        Sch nberg, den .....................                                                                            .......................................... 
                                                                                (Siegel)                                                  B rgermeister 
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Planungsstand: Beschlussvorlage Entwurf Februar 2023 1

TEXT
INHALTLICHE FESTSETZUNGEN

der Stadt 

Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung 
des Gesetzes 

vom 26. April 2022 (BGBI. I S. 674) wurde nach Beschlussfassung durch die 
Stadtvertretung der Stadt am ______________ folgende 

rlassen:

ereich
     
(1) Der Bereich der 
West umfasst das Gebiet, das innerhalb der in dem
gekennzeichneten Abgrenzungslinie liegt.

(2) Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung.

(1) Innerhalb der 

Planungsrechtliche Festsetzungen

(1) 
von 4,50 unteren Bezugspunkt und die maximal zul
9,50 unteren Bezugspunkt. Baulicher Bestand mit davon abweichenden 
Trauf-
diesen Anforderungen ausgenommen.

die 

Als 
Dachschenkel des eingedeckten Daches bestimmt.
Dach.
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Planungsstand: Beschlussvorlage Entwurf Februar 2023 3

-rechtlichen 
Vorschriften verantwortlich. Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr 

mpfmittelbelastung 

Munitionsbergungsdienst des LPBK M-V zu erhalten. 

(5) chutz

und sonstige
wiederherzustellen. 

- und 
t zu besorgen ist.

die Bewegung oder die Beschaffenheit des Grundwassers eingewirkt wird, sind diese 

(6) Artenschutzrechtliche Belange

(BNatSchG) nur im Zeitraum 

betroffen werden (z.B. Bru

(7) Hinweise zu Versorgungsleitungen
Innerhalb des Satzungsgebietes sind Leitungen von Ver-
vorhanden. Der Verlauf der Leitungen wird um die Erkenntnisse aus dem 

- und 

Baugenehmigungsverfahren sind die Ver-
den Bauantragsteller ist sicherzustellen, dass mit Errichtung seines Vorhabens keine 

Suchschachtung festzustellen. 
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BESCHLUSSVORLAGE
ENTWURF

Quelle: www.gaia-mv.de
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den Bereich Bauhof West

Planungsstand: Beschlussvorlage Entwurf Februar 2022 1

der den Bereich Bauhof West
5 Abs. 6 BauGB

INHALTSVERZEICHNIS SEITE

Teil 1 2

1. Planungsanlass und Erforderlichkeit 2

2. Allgemeines 2 

3. 2 

4. Inhalte der Satzung 2 

5. 2 

6. Immissionsschutz 3 

7. Umweltbelange 3 

8. Auswirkungen der Planung 3 

9. 3 

TEIL 2 Ausfertigung 4

1. 4

2. Arbeitsvermerke 4 
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den Bereich Bauhof West

Planungsstand: Beschlussvorlage Entwurf Februar 2022 2

Teil 1

1. Planungsanlass und Erforderlichkeit

. F

nach 35 Abs. 6 BauGB erforderlich.

2. Allgemeines

tlich der 

erforderlich wird. 
Bestandteile der Satzung sind 
- Satzung
- Inhaltliche Festsetzungen
-

3.

s

Raumordnung und Landesplanung aus.

4. Inhalte der Satzung

Die Inhalte der Satzung sind im Rahmen der Inhaltlichen Festsetzungen geregelt. 

sind im 
auf einer Tiefe von etwa 25 Metern begrenzt. 

Teilweise wird

Baugrenzen umgrenzt.

5.

Die en etwa 2,82 Hektar.
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den Bereich Bauhof West

Planungsstand: Beschlussvorlage Entwurf Februar 2022 3

6. Immissionsschutz

von Auswirkungen des 
Verbindungss

betroffen

D Neubebauung innerhalb der A
geeigneten F Entfernung zu 
V S und Selmsdorf und sind durch bereits 
vorhandene Bebauung vom V

7. Umweltbelange

Umweltbelange. Der Geltungsbereich der Satzung umfasst die
Bereiche. Auf L B
B Ein weiteres Ausufern in die offene Landschaft erfolgt nicht.
Die bebauten G Grenze der Satzung.

uf die Umweltbelange ergeben sich nicht. Dies ist 
durch eine entsprechend P
in Bezug auf die Schutzgebiete der Umgebung und die Bestandssituation des 
Gebietes verwendet wird, belegt.

8. Auswirkungen der Planung

Umfassende Auswirkungen ergeben sich durch die Planungsabsicht zur 
-

sind jeweils vorhabenbezogen zu erstellen.

9. und Hinweise

inweise sind in den genannten Festsetzungen 
enthalten.
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den Bereich Bauhof West

Planungsstand: Beschlussvorlage Entwurf Februar 2022 4

TEIL 2 Ausfertigung

1.

der 
Bauhof West 5 Abs. 6 BauGB wurde in der Sitzung der Stadtvertretung 
am gebilligt.

S (Siegel)

Korn

der 

2. Arbeitsvermerke

Aufgestellt in Zusammenarbeit mit der Stadt 

durch das:

Rudolf-Breitscheid-Str. 11

Telefon 0 38 81 / 71 05 0
Telefax 0 38 81 / 71 05 50
pbm.mahnel.gvm@t-online.de
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